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Erklärung des Vertreters bei Gesuchen betreffend die Genehmigung bzw. Änderungen der massgebenden Dokumente ausländischer Kapitalanlagen, welche der Richtlinie 2009/65/EG (nachstehend: Richtlinie UCITS IV) entsprechen
Das Gesuch beinhaltet
 FORMCHECKBOX 
 die Genehmigung der massgebenden Dokumente ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
 FORMCHECKBOX 
 die Änderungen der massgebenden Dokumente ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
und betrifft die ausländische kollektive Kapitalanlage (Name und Anzahl allfälliger Teilvermögen)
............................................................................................................................................
Der Vertreter der ausländischen kollektiven Kapitalanlage gibt die folgenden drei Erklärungen ab:
I.
Die oben aufgeführte ausländische kollektive Kapitalanlage bzw. deren Teilvermögen werden im Ausland und/oder in der Schweiz als ETF vermarktet:
	Name der kollektiven Kapitalanlage bzw. des Teilvermögens
	ja
	nein

	· 
	
	


	


II.
Bei der oben aufgeführten ausländischen kollektiven Kapitalanlage bzw. deren Teilvermögen liegt eine Master-Feeder-Struktur gemäss Kapitel VII ff. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 vor:
	Name der kollektiven Kapitalanlage bzw. des Teilvermögens
	ja
	nein

	· 
	
	


III.
Die Fondsleitung der oben aufgeführten ausländischen kollektiven Kapitalanlage hat ihren Sitz im Staat, welcher dem Herkunftsstaat der kollektiven Kapitalanlage entspricht:
 FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 
 nein
Ort, Datum: ………………………………………………..
………………………………………………..
Unterschrift : ………………………………………………..
………………………………………………..
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